
Eine Verletzung dieser Grundrechte bedeutet einen Verstoß 
gegen das Gesetz und kann strafrechtlich verfolgt werden. 

– · – · – · –

 Männer dürfen gegenüber Frauen keine Gewalt ausüben – 
weder seelisch, körperlich noch sexuell. 

Wenn jemand darum bittet, allein gelassen zu werden, sollte  
man dies akzeptieren. Mitmenschen zu belästigen, ob 
männlich oder weiblich, ist nicht erlaubt. Auch muss man 
Menschen um ihre Erlaubnis fragen, bevor man Fotos von 
ihnen macht.
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Landkreis  
Altenkirchen

Caritasverband  
Rhein-Wied-Sieg e.V.
Geschäftsstelle Betzdorf

Sie sind in Deutschland angekommen –  
in einem Land, das seit über siebzig Jahren  
keinen Krieg mit anderen Ländern geführt hat.  
Die deutsche Gesellschaft gründet sich  
auf demokratische Werte und Gesetze.

GrundGesetz (Auszug) 
 
Artikel 1:  Die Würde des Menschen ist unantastbar.  
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller  
staatlichen Gewalt. 
 
Artikel 3:  Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. / 
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. […] / Niemand 
darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. //

deutsch
Jede Frau hat das Recht, sich zu kleiden, wie es ihr gefällt. 
Auch freizügige Kleidung ist in Deutschland selbstver- 
ständlich und darf von Männern nicht als Aufforderung zu 
sexuellen Äußerungen und Handlungen verstanden werden. 

Frauen bestimmen selbst, wo sie wohnen, welchen Beruf 
sie ausüben. Sie verfügen über eigenes Geld.

Jeder und jede wählt den Partner oder die Partnerin  
selbst und entscheidet frei, ob er oder sie diese Person  
heiraten will. Es ist genauso normal, unverheiratet zu sein 
wie verheiratet. Ebenso können homosexuelle Partner-
schaften als eheähnliche Gemeinschaft registriert werden.

lernen sie unser land kennen,  
stellen sie ihre Fragen, sprechen sie mit uns! 

Wenn Sie sich als Frau bedroht fühlen oder miss-
handelt werden, auch wenn es sich bei dem  
Täter um Ihren Ehemann oder ein Familienmitglied 
handelt, holen sie sich Hilfe!

sprechen sie jemanden an,  
zu dem sie Vertrauen haben!
Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V. 
Wagnerstraße 1, 57518 Betzdorf 

Telefon 0 27 41/97 60-0
Polizei 110
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 

0 80 00 11 60 16
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